
Diese Tabelle liefert eine schnelle Übersicht der wichtigsten Leistungen; sie ist daher nicht vollständig und dient nur zu Informationszwecken.
Alle Leistungen und Erstattungsbedingungen sind in der Leistungsordnung enthalten, die zusammen mit dem Statut, der Geschäftsordnung und dem 
Leitfaden für die Funktionsweise, die einzig maßgeblichen Unterlagen sind.

LEISTUNGEN BESCHRÄNKUNGEN / SELBSTBEHALTE
SOFERN VORGESEHEN

MITGLIED MITGLIED + FAMILIE

AUFENTHALTE IN EINEM KRANKENHAUS/HEILINSTITUT WEGEN 
EINES GROSSEN CHIRURGISCHEN EINGRIFFS
GEMÄSS LEISTUNGSORDNUNG
(eventuelle Honorare der Fachkräfte, die am Eingriff teilnehmen, 
Operationssaalgebühren und OP-Material, einschließlich 
Endoprothetik)

Bei Unfall oder Krankheiten, die in der Anlage 1 der 
Leistungsordnung angeführt sind, einschließlich 
Transplantation
Private Einrichtungen: Rückerstattung 100% 
Öffentliche Einrichtungen: Ersatzentschädigung

Jährliches Limit
€ 100.000,00

Jährliches Limit
150.000,00

TAGESSÄTZE FÜR DEN STATIONÄREN AUFENTHALT
(ausgeschlossen sind Nebenkosten und/oder nicht erforderliche 
Ausgaben, die vom Patienten beantragt werden)

Private Einrichtungen: Erstattung von maximal € 300,00 pro Tag
Staatliche Gesundheitsdienst (SSN): Ersatzentschädigung + 
Rückerstattung 100% der Kosten für Verpflegung und 
Übernachtung zusätzlich zur Ersatzentschädigung.

ÄRZTLICHE BETREUUNG, MEDIKAMENTE, THERAPIEN
WÄHREND DES STATIONÄREN AUFENTHALTS
(ärztliche und pflegerische Leistungen-fachärztliche Beratungen-
Medikamente-Laboranalysen-diagnostische Untersuchungen-
physiotherapeutische und rehabilitative Behandlungen)

Rückerstattung 100%

BEGLEITPERSON

Verpflegung und Übernachtung der Begleitperson in 
öffentlicher oder privater Gesundheitseinrichtung oder in 
einem Beherbergungsbetrieb
Rückerstattung von € 60,00 pro Tag für höchstens 30 Tage pro 
stationärem Krankenhausaufenthalt

NEUGEBORENE
(für chirurgische Eingriffe in den ersten 3 Lebensjahren für die 
Berichtigung von angeborenen Fehlbildungen, einschließlich 
Untersuchungen, diagnostische Leistungen vor und nach dem 
Eingriff sowie der Tagessatz für Verpflegung und Übernachtung der 
Begleitperson in der Gesundheitseinrichtung oder in einem 
gastgewerblichen Betrieb)

Jährlicher Höchstbetrag von € 13.000,00 pro Säugling

ERSATZENTSCHÄDIGUNG UND KOSTEN VOR/NACH DEM 
STATIONÄREN AUFENTHALT

Tagegeld:   € 150,00 / Tag   für   höchstens   90   Tage pro 
stationärem Aufenthalt

vor/nach dem stationären Aufenthalt: Rückerstattung 100%
Jährlicher Höchstbetrag

€ 1.100,00

LEISTUNGEN VOR UND NACH 
DEM STATIONÄREN AUFENTHALT
(VORHER: Laboranalysen-diagnostische Untersuchungen-
fachärztliche Untersuchungen; NACHHER: Analysen und 
diagnostische Untersuchungen-bei der Entlassung verschriebene 
Medikamente, ärztliche, chirurgische und pfelgerische Leistungen-
physioterhapeutische oder rehabilitative Behandlungen und 
Thermalkuren, welche aufgrund der Krankheit oder des Unfalls 
durchgeführt werden und die stationäre Aufnahme bedingt haben)

VOR:   120   Tage   vor   dem   stationären   Aufenthalt  bis  zu 
einem Höchstbetrag von € 1.100,00;  diese  Summe  gilt  als 
gemeinsamer  Höchstbetrag  für  Kosten  VOR  und  NACH  dem  
stationären Aufenthalt
NACH: 120   Tage   nach   dem   stationären   Aufenthalt  bis  zu 
einem Höchstbetrag von € 1.100,00;  diese  Summe  gilt  als 
gemeinsamer  Höchstbetrag  für  Kosten  VOR  und  NACH  dem  
stationären Aufenthalt

PERSÖNLICHE PRIVATE KRANKENPFLEGE 
WÄHREND DER STATIONÄREN AUFNAHME

Erstattung von € 60,00 pro Tag für höchstens 30 Tage pro 
stationärem Aufenthalt

PATIENTENTRANSPORT Erstattung von höchstens € 500,00 pro stationärem Aufenthalt



FACHÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN
NICHT INFOLGE VON KRANKHEIT ODER UNFALL

Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100% für 
max. 2 Facharztuntersuchungen pro Jahr und 
Familiengemeinschaft

Die Erstattung ist garantiert, bis das Budget 
erschöpft ist.

Für Leistungen im öffentlichen Dienst und im 
privaten Bereich steht für das Jahr 2024 ein 

Budget von
insgesamt € 15.000,00 zur Verfügung

FACHÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN
INFOLGE VON KRANKHEIT ODER UNFALL
(einschließlich einer psychiatrischen Erstuntersuchung zur 
Feststellung einer bestehenden Krankheit)

Private Eirnichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung mit 
Anwendung eines Selbstbehalts von € 25,00 pro Leistung   

Jährlicher Höchstbetrag
€ 1.100,00

Jährlicher 
Höchstbetrag

€ 1.600,00

LEISTUNGEN BESCHRÄNKUNGEN / SELBSTBEHALTE
SOFERN VORGESEHEN

MITGLIED MITGLIED + FAMILIE

FACHÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN
INFOLGE VON KRANKHEIT ODER UNFALL
(einschließlich einer psychiatrischen Erstuntersuchung zur 
Feststellung einer bestehenden Krankheit)

Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100% unbegrenzt

FACHÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN
NICHT INFOLGE VON KRANKHEIT ODER UNFALL

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia):   Rückerstattung von 
max. 2 Facharztuntersuchungen pro Familiengemeinschaft bis 
zu einem Höchstbetrag von € 200,00 pro Jahr

Die Erstattung ist garantiert, bis das Budget 
erschöpft ist.

Für Leistungen im öffentlichen Dienst und im 
privaten Bereich steht für das Jahr 2024 ein 

Budget von
insgesamt € 15.000,00 zur Verfügung

INSTRUMENTALDIAGNOSTIK
(ausgeschlossen Laboruntersuchungen, Zugang zur Notaufnahme 
und/oder in der Intensivbeobachtungseinheit, Leistungen für 
Patienten mit chronischen Erkrankungen)

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia):   Rückerstattung mit 
Anwendung eines Selbstbehaltes von € 35,00 pro Leistung

Jährliches Limit
€ 8.000,00

Jährliches Limit
€ 11.000,00

Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100% 
unbegrenzt

PHYSIOTHERAPIE UND REHABILITATION
NICHT INFOLGE VON UNFALL ODER IN DER LEISTUNGSORDNUNG 
ANGEFÜHRTE KRANKHEITEN
(ausgenommen: Lymphdrainage, Pressotherapie, Shiatsu, 
Akupunktur sowie Leistungen, die in Sportzentren,  Turnhallen, 
Schönheitszentren, Wellness- und Medicalcentern und 
Wellnesshotels erbracht werden)

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung bis max. 
€ 500,00 pro Mitglied/Jahr
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung  bis max. 
€ 500,00 pro Mitglied/Jahr

Die Erstattung ist 
garantiert, bis das 

Budget erschöpft ist.
Für Leistungen im 

öffentlichen Dienst und 
im privaten Bereich 

steht für das Jahr 2024 
ein Budget von

insgesamt € 15.000,00 
zur Verfügung

kein Anspruch

AMBULANTE CHIRURGISCHE EINGRIFFE 
(Reparatur von Hammerzehe, Tenolsyse an der Hand (bei 
schnellendem Finger), Dekompression des Karpaltunnels, 
Arthroskopie des Knies, Kataraktoperation mit oder ohne 
Implantation einer Intraokularlinse)

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung max. € 
100,00 für 1 Leistung innerhalb von 3 Jahren
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100% für 
1 Leistung innerhalb von 3 Jahren

Einmal alle 3 Jahre kein Anspruch

LABORUNTERSUCHUNGEN UND NOTAUFNAHME
INFOLGE VON KRANKHEIT ODER UNFALL

NUR staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 
100%

unbegrenzt

PHYSIOTHERAPIE UND REHABILITATION
INFOLGE VON UNFALL UND/ODER IN DER LEISTUNGSORDNUNG 
ANGEFÜHRTE KRANKHEITEN
(ausgenommen: Lymphdrainage, Pressotherapie, Shiatsu, 
Akupunktur sowie Leistungen, die in Sportzentren,  Turnhallen, 
Schönheitszentren, Wellnesshotels erbracht werden)

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung mit 
Anwendung eines Selbstbehaltes von € 25,00 pro 
Therapiezyklus
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährliches Limit
€ 360,00

Jährliches Limit
€ 550,00



LINSEN UND BRILLEN  

Fassungen für Sehbrille: Höchstbetrag von € 150,00 pro 
Familiengemeinschaft und pro Jahr, auch bei Vorlegen 
mehrerer Rechnungen

Die Erstattung ist garantiert, bis das Budget 
erschöpft ist.

Für diese Leistung steht für das Jahr 2024 ein 
Budget von

insgesamt € 6.000,00 zur Verfügung

Brillengläser oder Kontaktlinsen: pro Jahr und nur bei 
veränderter Sehkraft und mit Anwendung eines Selbstbehalt: € 
50,00 pro Leistung

Jährlicher Höchstbetrag
€ 160,00

Jährlicher 
Höchstbetrag

€ 240,00

LEISTUNGEN BESCHRÄNKUNGEN / SELBSTBEHALTE
SOFERN VORGESEHEN

MITGLIED MITGLIED + FAMILIE

VORSORGE
IN DER LEISTUNGSORDNUNG ANGEFÜHRTE LEISTUNGEN

Grundvorsorge - ab 18 Jahren: kein Höchstbetrag vorgesehen

Vorsorge gegen onkologische Erkrankungen der weiblichen 
Genitalien für Frauen über 50: Höchstbetrag von € 170,00

Vorsorge gegen onkologische Erkrankungen der Brust für 
Frauen über 50: Höchstbetrag von € 170,00

Prostatakrebsvorsorge für Männer über 50:  Höchstbetrag von 
€ 170,00

Vorsorge Herz-Kreislauf-Bereich ab 40 Jahre: Höchstbetrag von 
€ 210,00

einmal pro Jahr und pro Person

IMPLANTOLOGIE: 
Einsatz für 3 oder mehr Implantate 

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Erstattung bis max. € 
2.800,00
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährlicher Höchstbetrag
€ 2.800,00

IMPLANTOLOGIE: 
Einsatz für 2 Implantate

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Erstattung bis max. € 
1.750,00
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährliches Sublimit
€ 1.750,00

ORTHOPÄDISCHE PROTHESEN UND HÖRPROTHESEN
(orthopädische Geräte für die unteren und oberen Gliedmaße und 
für den Oberkörper-Gehhilfen-Hörgeräte)

Kauf oder Miete
einmal pro Jahr und pro Person

Jährliches Limit
€ 500,00

Jährliches Limit
€ 750,00

MUNDHYGIENE UND PARODONTITISBEHANDLUNG
(Entfernung des Zahnsteins, gegebenenfalls mit Kontrollvisite)

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung mit 
Anwendung eines Selbstbehalt von 25%
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

einmal pro Jahr

ZAHNCHIRURGISCHE EINGRIFFE
für besondere, in der Leistungsordnung angeführte Eingriffe

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung 100%
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährlicher Höchstbetrag
€ 3.000,00

ZAHNMEDIZINISCHE BEHANDLUNGEN ZUR ZAHNERHALTUNG
(Füllungen, Einlagenfüllungen, Zahnrekonstruktion mit Schraube 
oder Stift, Wurzelkanalbehandlung, Revision einer 
Wurzelbehandlung)

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung mit 
Anwendung eines Selbstbehaltes von 25%
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährlicher Höchstbetrag
€ 200,00

IMPLANTOLOGIE: 
Einsatz für 1 Implantat

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Erstattung bis max. € 
910,00
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährliches Sublimit
€ 910,00

AUSRISS-ZAHN- ODER WURZELEXTRAKTION

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung von max. 
€ 100,00 pro Extraktion falls im Therapieplan für Implantologie 
vorgesehen, unter Berücksichtigung des für die Implantologie 
vorgesehenen Höchstbetrages; falls nicht im Therapieplan für 
Implantologie vorgesehen max. € 35,00 pro Rechnung
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Bis zu 4 Zähne pro Jahr

 ZAHNPROTHESEN
(provisorische  und endgültige entfernbare Teil- oder Totalprothese-
Sekelettiergerät-prothetische Krone-Mantelkrone aus Kunstharz-
Verblendkrone  und andere wie in der Leistungsordnung angeführt)

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung mit 
Anwendung eines Selbstbehalts von 25%
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährlicher Höchstbetrag 
€ 500,00



KIEFERORTHOPÄDIE
(herausnehmbare oder festsitzende Zahnspange; ausgeschlossen 
sind: Aufbissbehelfe, kieferorthopädische Apparate für die Extrusion 
eines einzelnen Zahnes und Behandlungen, die nicht unter die 
klassische Kieferorthopädie zur korrekten Ausrichtung eines 
gesamten Kieferbogens, oder auch 2, fallen)

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung mit 
Anwendung eines Selbstbehalts von 25%
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährlicher Höchstbetrag 
€ 2.000,00

SCHWANGERSCHAFT-MUTTERSCHAFT
(2 gynäkologische und geburtshilfreiche 
Kontrollultraschalluntersuchungen-Laboruntersuchungen- 
gynäkologische Untersuchungen und Schwangerschaftsvisiten zur 
Kontrolle der Schwangerschaft-Amniozentese- Chorionbiopsie)

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung 100% für 
die Ultraschalluntersuchungen; Rückerstattung von 50% für alle 
anderen in der Leistungsordnung vorgesehenen Kosten
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährlicher Höchstbetrag 
€ 200,00

LEISTUNGEN BESCHRÄNKUNGEN / SELBSTBEHALTE
SOFERN VORGESEHEN

MITGLIED MITGLIED + FAMILIE

CHRONISCHE ERKRANKUNGEN
medizinische Hilfsmittel

1 Hilfsmittel alle fünf Jahre für dieselbe Erkrankung: 
Rückerstattung von max. € 100,00 pro Hilfsmittel

alle 5 Jahre nicht vorgesehen

SCHWERE ARBEITSUNFÄHIGKEIT BEI DAUERHAFTER INVALIDITÄT 
AUFGRUND EINES UNFALLS ODER SCHWERER ERKRANKUNG
(Arbeitsunfall, Schlaganfall, Multiple Sklerose, Lähmung, Herz-, Leber-
, Lungen-, Nieren-, Knochenmark- oder Pankreastransplantation, 
Mukoviszidose, Ischämie der Wirbelarterien)

Rückerstattung von Gesundheitsausgaben und/oder 
betreuerische Leistungen bei schwerer Behinderung.
Der Höchstbetrag kann im Laufe der ersten drei Jahre dieses 
Gesundheitsplans genutzt werden.

Jährlicher Höchstbetrag 
€ 7.500,00

nicht vorgesehen

MEDIZINISCH UNTERSTÜTZTE FORTPFLANZUNG
Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung von 50%
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährlicher Höchstbetrag 
€ 100,00

CHRONISCHE ERKRANKUNGEN
fachärztliche und diagnostische Untersuchungen bei chronischen 
Erkrankungen

Private Einrichtungen oder innerbetrieblich freiberuflich 
ausgeübte Tätigkeiten (Intramoenia): Rückerstattung von 100%
Staatlicher Gesundheitsdienst (SSN): Ticketerstattung 100%

Jährlicher Höchstbetrag
€ 375,00

nicht vorgesehen


